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Infoblatt  
zu den Aufgaben des Klassenelternsprechers 

 

Aufgaben der Klassenelternsprecherin oder des Klassenelternsprechers:  

Klassenelternsprecherinnen und Klassenelternsprecher haben folgende 

Aufgaben und Verpflichtungen:  

- Einladung zur KEV, in Absprache mit der Klassenleitung  

- Leitung der KEV  

- Durchführung der Beschlüsse der KEV  

- beratende Teilnahme an Klassen- und Stufenkonferenzen  

- Vertretung der KEV gegenüber der Schule und den Lehrkräften  

 

Die KEV kann die Klassenelternsprecherin und den Klassenelternsprecher sowie 

ihre Vertreterinnen und Vertreter durch Mehrheitsbeschluss abwählen. 

Ausscheiden und Nachwahl regelt die Schulwahlordnung. 

 

Aufgaben der Klassenelternversammlung (KEV)  

Die KEV besteht aus allen Eltern einer Klasse. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, im 

Interesse der Schülerinnen und Schüler beratend und unterstützend mit den 

Klassen- und Fachlehrkräften zusammen zu arbeiten. Hier stehen vor allem 

Erziehungsfragen im Vordergrund sowie alle anderen klassenbezogenen 

Probleme.  

Themen für die KEV können u. a. sein:  

- Fragen zum Unterricht  

- Grundsätze der Notengebung  

- Hausaufgaben  

- Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern  

- Durchführung von Klassenfahrten 

 

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie im Leitfaden für 

Klasenelternsprecher. (z.B. Textvorschlag für die Einladung zur 

Klassenelternversammlung) 


